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Gründung eines Vereins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2 Mitglieder 

= Mindestvoraussetzung 

Der Verein entsteht durch die Einigung der Gründer über die Satzung, 

wofür mindestens 2 Mitglieder notwendig sind. 

ab 7 Mitglieder 

Eintragung ins Vereinsregister ist ab 7 Mitgliedern möglich. Die 

einzureichende Satzung muss von den 7 Mitgliedern unterschrieben 

werden. 

- Natürliche Personen 

- Juristische Personen, wie … 

o Aktiengesellschaften 

o GmbH 

o Vereine (rechtsfähig, nicht rechtsfähig) 

o Stadtgemeinden 

o Landkreise 

o Etc. 

Gründungsmitglieder müssen 

geschäftsfähig sein 

 für juristische Personen müssen 

gesetzliche Vertreter oder 

Vertretungsorgane handeln 

Gründung des Vereins 

Einigung über die Satzung = Gründungsakt Vorstandswahl 

Gründungsprotokoll 
Von allen Gründungsmitgliedern unterschrieben 

Nichtrechtsfähiger Verein oder Vorverein 

Inhalt der Satzung: Registereintragung zur 

Erlangung der Rechtsfähigkeit 

Vereinsregistereintragung 

Rechtsfähiger eingetragener Verein 


